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1. Regierungspräsidium Darmstadt 
Wilhelminenstraße 1-3 
64278 Darmstadt 

Schreiben vom 30.05.2018 
Az.: III 31.2-61 d 02/01 56 

 

1.1 Keine Bedenken aus regionalplanerischer Sicht: 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Ände-
rungsplanung innerhalb des im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächen-
nutzungsplan 2010 festgelegten „Vorranggebietes Siedlung/Bestand". 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

1.2 Keine Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Natura 2000-Gebiete be-
rührt: 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird festgestellt, dass von der Planung keine 
Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Natura 2000-Gebiet berührt sind. 

Bezüglich der übrigen zu vertretenden naturschutzrechtlichen und -fachlichen 
Belange wird auf die Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde verwiesen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

1.3 Nachsorgender Bodenschutz; 
Anregung, wegen eines ehemaligen Betriebs mit sehr hohem Gefähr-
dungspotenzial für die Umwelt, Einzelfallrecherchen durchzuführen: 

Gemäß § 1 (6) Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB (Baugesetzbuch) sind bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. Bei der 
Aufstellung darf das Problem Bodenbelastungen nicht ausgeklammert werden. 
Es gilt bei der Beurteilung von Belastungen das bauleitplanerische Vorsorge-
prinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr. Der Träger der Bauleitpla-
nung erzeugt ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr reali-
sierbar ist. Geht die Stadt Weiterstadt Anhaltspunkten für Bodenbelastungen 
nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch 
auf Schadensersatz. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Begründung: 

Bis zum Satzungsbeschluss wird eine Einzelfallrecherche durchgeführt. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Begründung wird um ein Kapitel „Altlasten“ ergänzt. 
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In der vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz herausgegebenen Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleit-
planung" (Februar 2011) ist als Datenquelle für Recherchen zum Thema Bo-
denschutz die Altflächendatei ALTIS des Hess. Landesamtes für Umwelt und 
Geologie (HLUG) angegeben. 

Nach erfolgter Abfrage der Altflächendatei ist festzustellen, dass sich für das 
Plangebiet ein Eintrag in der Arheilger Straße 16 ergibt (siehe Anlage). Darun-
ter befindet sich ein Betrieb, der gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4 des 
HLUG mit einem sehr hohen Gefährdungspotential für die Umwelt bewertet 
wird. 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens sind zur Abwägung einer möglichen Gefahr 
bei der Nutzung der Standorte mit hohen bzw. sehr hohen Gefährdungspoten-
tial Einzelfallrecherchen bzw. ggf. anschließende orientierende Untersuchungen 
gemäß der Handbücher Altlasten Band 3, Teil 1, bzw. Band 3, Teil 2 des HLUG 
durchzuführen. Die Einzelfallbewertung hat gemäß der Handbücher Altlasten, 
Band 5, Teil 1 zu erfolgen. Hierzu ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen zu 
beauftragen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 
41.5 - Bodenschutz vorzulegen. 

Erst nach Auswertung der Einzelfallbewertung kann darüber entschieden wer-
den, ob ein weiterer Untersuchungsbedarf besteht und eine orientierende Un-
tersuchung erforderlich wird oder das Bauleitplanverfahren weiter fortgeführt 
werden kann. 
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1.4 Zustimmung unter den Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschut-
zes: 

Nachverdichtung im Innenbereich 

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden, in dem Flächen innerhalb des durch Bebauung im Innen-
bereich entstandenen Ortsgefüges für eine neugeordnete Nutzung mobilisiert 
werden (Nachverdichtung). Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flä-
chenverbrauchs im Außenbereich geleistet. Daher wird der Bebauungsplan un-
ter Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes ausdrücklich begrüßt. 
Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplan-
entwurf hinreichend berücksichtigt. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

1.5 Keine Bedenken: 

Von den Dezernaten „Grundwasser", „Oberflächengewässer", „Abwasser, 
anlagenbezogener Gewässerschutz" und „Immissionsschutz" werden ge-
gen den Bebauungsplanentwurf keine Bedenken erhoben. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Von der Bergaufsicht wird mitgeteilt, dass hinsichtlich der zu ändernden textli-
chen Festsetzungen keine Sachverhalte entgegenstehen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

1.6 Hinweis zur Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes: 

Der Kampfmittelräumdienst wurde nicht beteiligt. Eine Beteiligung des Kampf-
mittelräumdienstes im Rahmen von Bauleitplanverfahren erfolgt nur dann, wenn 
von gemeindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hin-
weise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln gegeben werden. In dem 
mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren sind keine Hinweise dieser Art 
enthalten. Es steht Ihnen jedoch frei den Kampfmittelräumdienst direkt zu betei-
ligen. Mündliche Anfragen können Sie richten an Herrn Schwetzler, Tel. 06151-
125714. Schriftlich Anfragen an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat 
I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

2. Kreisausschuss des  
Landkreis Darmstadt-Dieburg  
Jägertorstraße 207 
64276 Darmstadt 

Schreiben vom 22.02.2018 
Az.: 411-TÖB-123/16 

 

 Seitens des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird in vorstehender Angelegen-
heit wie folgt Stellung genommen: 

 

2.1 Keine Wasser- und bodenschutzrechtlichen Belange betroffen: 

Auf die Abgabe einer Stellungnahme wird verzichtet. Wasser- und boden-
schutzrechtliche Belange sind von der Änderung nicht betroffen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen den Bebauungsplan: 

keine 

2.2 Hinweise zu brandschutztechnischen Aspekten: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Löschwasserversorgung von 
1.600 Litern pro Minute bei 2 Bar Fließdruck erforderlich. Ist die erforderliche 
Löschwassermenge vorhanden bestehen keine Bedenken.  

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Auswirkungen den Bebauungsplan: 

keine 
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Begründung: 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 
Hessisches Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka-
tastrophenschutz - HBKG-, aus § 13 der Hessischen Bauordnung (HBO) und 
den technischen Regeln nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405. Die Differenzie-
rung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungs-
verordnung -BauNVO-. 

Die Löschwassermenge muss für eine Löschzeit von mindestens 2 Stunden 
aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz zur Verfügung stehen. Beim Ein-
bau von Hydranten nach DIN 3221 zur Löschwasserentnahme ist das DVGW-
Regelwerk W 331 zu beachten. Die Hydranten sind mit Hinweisschildern nach 
DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. 

Kann die jeweils angegebene Löschwassermenge vom öffentlichen Wasserver-
sorgungsnetz nicht erbracht werden und/oder stehen keine unerschöpflichen 
Wasserquellen (z.B. aus offenen Gewässern) zur Verfügung, so ist der Wasser-
vorrat durch eine andere geeignete Maßnahme (Löschwasserteiche, Löschwas-
serbrunnen oder Löschwasserbehälter) sicherzustellen. 

Die Straßen sind für eine Achslast von mindestens 10 t zu befestigen und so 
anzulegen, dass der Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen ohne Schwie-
rigkeiten möglich ist. 

2.3 Anregung, eine GRZ II von 1,0 nicht für gesamten Geltungsbereich, sondern 
nur für die Bereiche mit den Kennziffern 2 und 4 festzusetzen und die Aus-
dehnung von Stellplätzen, Garagen und Carports zu beschränken: 

Unter Punkt 3 der textlichen Festsetzungen wird die Ausweitung der Flächenver-
siegelung nach § 19(4) BauNVO auf eine Grundflächenzahl von 1,0 erweitert. Da 
unter Punkt 1 der Plangeltungsbereich alle Grundstücke des Bebauungsplanes 
umfasst, bedeutet dies, dass folglich für alle Grundstücke im Plangeltungsbereich 
eine GRZ II nach § 19(4) BauNVO von 1,0 anwendbar ist. Dies erscheint hin-
sichtlich der Grundstücksgrößen insbesondere im Bereich der Kennziffern 1 und 
3 eine unverhältnismäßig große Versiegelung.  

Abwägungsvorschlag: 

Den Anregungen wird entsprochen. 

Begründung: 

Da die Überschreitung der Grundfläche nach § 19 Abs. 4 BauNVO lediglich für die 
Bereiche mit den Kennziffern 2 und 4 gelten soll, wird die textliche Festsetzung ge-
ändert. 

Für die Bereiche mit den Kennziffern 1 und 3 werden keine Überschreitungen fest-
gesetzt. Die Zulässigkeit von Stellplätzen, Garagen und Carports wird jedoch ent-
sprechend der Anregung auf die Bautiefe für eine 1-geschossige Bebauung be-
schränkt. 



11710_Abwägung_Entwurf_2.docx 31.05.2019 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt über die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingegangenen Stellungnahmen 

Bebauungsplan „1. Änderung Otto-Wels-Straße“ 
 

Nr. Einsender / Behörde / TöB Anregungen, Hinweise 

Zitat der Stellungnahme 

Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 

 

Seite 8 

Um insbesondere die rückwärtigen Gartenbereiche als Ruhezonen von Verkehr 
freizuhalten, empfehlen wir die Zulässigkeit von Stellplätzen, Garagen und Car-
ports auf eine maximale Bautiefe textlich oder zeichnerisch zu begrenzen. 

Sollten bezüglich der Ausweitung der GRZ II lediglich die Grundstücke mit Kenn-
ziffer 4 oder auch mit Kennziffer 2 gemeint sein, empfiehlt die Bauaufsicht eine 
entsprechend textliche oder zeichnerische Ergänzung/ Eingrenzung. 

Auswirkungen den Bebauungsplan: 

– Die textliche Festsetzung Nr. 3 wird wie folgt geändert (Änderungen kursiv): 

„3. Gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO wird die zulässige Überschreitung der GRZ 
für Garagen, Stellplätze, mit Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, für die Kennziffer 2 auf eine Grundflächenzahl 
von 0,8 und für die Kennziffer 4 auf eine Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. 

Stellplätzen, Garagen und Carports sind nur bis zur hinteren Baugrenze für 1-ge-
schossige Bebauung zulässig.“ 

– Die Begründung wird entsprechend geändert und ergänzt. 

2.4 Anregung, die Festsetzungen für Grundstücke mit Kennziffer 2 im Bereich 
der Heinrich-Rühl-Straße zu ändern: 

Hinsichtlich der Änderung der Geschossflächenzahl (GFZ) weisen wir darauf 
hin, dass für Kennziffer 4 nunmehr die neue Baunutzungsverordnung anzuwen-
den ist, wonach bei Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, deren Ge-
schossfläche bei der Berechnung der GFZ unberücksichtigt bleibt. Für die übri-
gen Kennziffern, deren Vorgaben hier unberührt bleiben, gilt jedoch nach wie 
vor die alte Baunutzungsverordnung, wonach Aufenthaltsräume etc. in Nicht-
vollgeschossen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl mit zu berück-
sichtigen sind.  

Für die relativ großen Grundstücke im Bereich der Kennziffern 1 und 3 wurde 
diesbezüglich mit 240 m2 bzw. 200 m2 eine absolute Größe festgesetzt, für 
Grundstücke mit Kennziffer 2 im Bereich der Heinrich-Rühl-Straße wäre ggf. zu 
überdenken, inwiefern hier durch die dort vorhandenen Grundstücksteilungen 
nicht ebenfalls Planerfordernis besteht. Siehe hierzu auch Punkt 1.0 „Planungs-
anlass und Planungsziel“ der Begründung. Unter Berücksichtigung der in die-
sem Bereich vorhandenen Grundstücksgrößen erscheinen mit einer festgesetz-
ten GFZ von 0,8 unter Anwendung der alten Baunutzungsverordnung und der 
Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen die Vorgaben des Bebauungsplanes hier nur 
eingeschränkt anwendbar. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Anregung wird entsprochen. 

Begründung: 

Um alle Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans „1. Änderung Otto-
Wels-Straße“ gleich zu behandeln, erfolgt nun eine Umstellung auf die aktuelle 
BauNVO i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786). 

Insbesondere folgende wesentliche Änderungen sind damit verbunden:  

– Im Interesse eines erleichterten Dachgeschossausbaues ist die früher zwin-
gende Anrechnung von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen auf die Ge-
schossfläche (§ 20 Abs. 3) entfallen. Die Gemeinde kann jedoch durch beson-
dere Festsetzungen im B-Plan selbst bestimmen, ob und inwieweit eine derar-
tige Anrechnung zu erfolgen oder ausnahmsweise nicht zu erfolgen hat. 

– Die Grundflächen von Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO werden nun bei der 
Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) angerechnet. Es besteht eine Über-
schreitungsmöglichkeit um 50 % bis zur Kappungsgrenze (GRZ 0,8), eine wei-
tergehende Überschreitung in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden 
(§ 19 BauNVO).  
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Wir weisen darauf hin, dass die hier aufgeführten Bedenken und Anregungen 
anhand einer oberflächlichen Betrachtungsweise der Festsetzungen aufgelistet 
worden sind und keine abschließende Aufzählung darstellen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die textlichen Festsetzungen werden wie folgt ergänzt: 

Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplans „1. Änderung 
Otto-Wels-Straße ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), anzuwenden.“ 

2.5 Hinweis auf mögliche Altlasten im Plangebiet und Verweis auf weiterge-
hende Informationen des Regierungspräsidiums Darmstadt: 

Laut KGIS liegen Altlasteneinträge in dem Bereich vor (siehe Steckbrief im An-
hang). Bezüglich weitergehenden Informationen verweisen wir hiermit auf das 
Regierungspräsidium Darmstadt. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Bei dem Betrieb für Bühnenbau handelt es sich nach dem Handbuch Altlasten, 
Band 2, Teil 4 des HLUG um einen Betrieb der Branchenklasse 2 mit geringem 
Gefährdungspotenzial. Weitere Untersuchungen sind nicht notwendig. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Die Begründung wird um ein Kapitel „Altlasten“ ergänzt. 
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2.6 Keine Bedenken: 

Untere Naturschutzbehörde,  Untere Denkmalschutzbehörde,  Ländlicher 
Raum, Schulservice, Polizeipräsidium Südhessen, Sportkreis Darmstadt-
Dieburg 

Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgetragen. 

Abwägungsvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 

Keine 

 



S t a d t  W e i t e r s t a d t ,  B a u a m t ,  F a c h d i e n s t  P l a n u n g /  U m w e l t           1 0 .  J a n u a r  2 0 1 8  

 

 
 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Ursprungsbebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“ 

 

 

Textliche Festsetzung: 
 

1. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst alle Grundstücke des 
Ursprungsbebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“, rechtskräftig seit dem 30.9.1988. 

2. Durch diesen Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB für die Kennziffer 4 des 
Ursprungsbebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“,  
die GRZ auf 0,8 und die GFZ auf 1,2 festgesetzt. 

3. Gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO wird die zulässige Überschreitung der GRZ für Garagen, 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen in Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, auf eine Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. 

4. Alle sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“, rechtskräftig seit 
dem 30.9.1988, gelten fort. 

 

 
 

 

Bebauungsplan 
„1. Änderung Otto-Wels-Straße“ 
 

Stadt: Weiterstadt 
Stadtteil: Weiterstadt        Entwurf 

 
Bestehend aus: 
 
Planzeichnung mit Textlichen Festsetzungen     vom 10. Januar 2018 
Begründung          vom 10. Januar 2018 

 

 

Rechtsgrundlagen 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung: 
 
Baugesetzbuch BauGB Hessisches Naturschutzgesetz 
Baunutzungsverordnung BauNVO Hessische Bauordnung 
Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG  Planzeichenverordnung PlanzV90 

 

 

Verfahren 
 
Aufstellungs- und  
Offenlagebeschluss  am: 8. März 2018 
 
Offenlage vom: 2. Mai 2018 
(§3 BauGB) bis:   4. Juni 2018 
 
Satzungsbeschluss am: … 
(§ 10 BauGB) 
 
Bekannt gemacht am: … 
(§ 10 BauGB) 
 

 

 

Ausfertigungsvermerk 

Die Übereinstimmung des Bebauungspla-
nes mit den Beschlüssen der Stadtverord-
netenversammlung sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
werden beurkundet. 

Der Magistrat der Stadt Weiterstadt 
Weiterstadt, den … 
 
 
………………………………………. 
Ralf Möller, Bürgermeister 
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Bebauungsplan 
 

„1. Änderung Otto-Wels-Straße“ 
 

gem. § 1 Abs. 8 BauGB i.V.m. § 13 BauGB 

Begründung gem. § 2a BauGB 
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1.0 Planungsanlass und Planungsziele 

Im Bebauungsplan „Otto-Wels-Straße“, der seit dem 30.9.1988 rechtskräftig ist, wurden 

sechs unterschiedliche, durch Kennziffern in der Planzeichnung abgegrenzte Baugebiete 

festgelegt. Für den Bereich des Mischgebietes (MI) mit der Kennziffer 4, wurde neben 

anderen Festsetzungen, das Maß der Nutzung mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und 

einer Geschossflächenzahl von 0,8 bei maximal 2-geschossiger Bebauung festgesetzt.  

Das einzige Grundstück der Kennziffer 4 wurde im Jahr 2012 durch die damalige 

Eigentümerin, die Stadt Weiterstadt, geteilt und anschließend an zwei unterschiedliche 

Eigentümer veräußert. 

Bereits vor der durchgeführten Grundstücksteilung wurden die im Bebauungsplan 

festgesetzten Werte mit einer GRZ von 0,65 und einer GFZ von 0,98 überschritten. Für 

diesen Bebauungsplan gilt die Baunutzungsverordnung aus dem Jahr 1977. Nach der 

Teilung werden GRZ und GFZ durch den Bestand weiterhin auf beiden Teilstücken nicht 

eingehalten. Für das Grundstück Otto-Wels-Straße 1a beträgt die GRZ und GFZ 

(berechnet nach der aktuellen Baunutzungsverordnung 1990) 0,6. Die Werte für das 

Grundstück Otto-Wels-Straße 1 (DRK-Gebäude) liegen noch höher und erreichen eine 

GRZ von 0,72 und eine GFZ von 1,14. 

Die Bauaufsichtsbehörde beurteilt Bauanträge für die nunmehr selbständigen 

Grundstücksteile so, als wäre die Grundstücksteilung nicht erfolgt, da diese den 

Vorschriften des § 19 BauGB nicht entsprochen hat. Nur so kann von einem 

Bestandsschutz für die existierenden Gebäude ausgegangen werden. 

Um diesem unbefriedigenden Zustand abzuhelfen und einen Umbau auf den 

Grundstücksteilen zu ermöglichen, sollen die Festsetzungen für das Baugebiet mit der 

Kennziffer 4 auf eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 1,2 angehoben werden. 

Gleichzeitig wird gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO die zulässige Überschreitung der 

GRZ für Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen in Sinne des § 14 

BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf eine Grundflächenzahl von 1,0 festgesetzt. 

Aus städtebaulicher Sicht kann das Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB als 

gegeben angenommen werden, da durch die Änderung des Bebauungsplanes ein 

rechtskonformer Zustand hergestellt wird. 

2.0 Plangeltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist identisch mit dem 

Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“ und beinhaltet die 

Parzellen der Gemarkung Weiterstadt, Flur 2, Flurstücke Nr. 523/3, 523/5, 523/6, 524/1, 

525/1, 525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 532, 533/4, 533/5, 533/6, 533/8 und 

533/9. 

3.0 Rechtsgrundlagen 

Folgende Rechtsgrundlagen werden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes in der 

jeweils gültigen Fassung berücksichtigt: 

- Baugesetzbuch (BauGB)  
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- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO)  

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung – PlanZV)  

- Hessische Bauordnung (HBO)  

4.0 Verfahren 

Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des BauGB über die Aufstellung von 

Bauleitplänen auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 

Die vorliegende „1. Änderung Otto-Wels-Straße“ erfüllt die Kriterien zur Anwendung des 

§ 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren). D.h. das vorliegende Verfahren zur Änderung 

des Bebauungsplanes „Otto-Wels-Straße“ bereitet Maßnahmen der Innenentwicklung 

vor (Bebauungsplan der Innenentwicklung) und: 

 es wird eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 

Baunutzungsverordnung oder eine Grundfläche festgesetzt von insgesamt weniger als 

20 000 Quadratmeter, 

 es wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 

 es bestehen keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 

Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und 

 es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Somit kann das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes im „beschleunigten 

Verfahren“ gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. Auf die frühzeitige Unterrichtung 

und Erörterung nach § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB, einen Umweltbericht sowie die 

Erarbeitung einer zusammenfassenden Erklärung wird verzichtet. Eingriffe, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten als im Sinne des 

§ 1 a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

5.0 Übergeordnete Planungen 

5.1 Raumordnung und Landesplanung 

Das Plangebiet ist im Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

als ‚Siedlungsfläche – Bestand’ ausgewiesen. 

5.2 Flächennutzungsplan 

Die seit dem 14.12.2000 rechtswirksame 5. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Weiterstadt für den Stadtteil Weiterstadt stellt das Plangebiet als „Wohnbaufläche“ 

W und „gemischte Baufläche“ M dar.  

5.3 Bebauungsplan 

Im verbindlichen Bebauungsplan „Otto-Wels-Straße“ vom 30.9.1988 ist das Plangebiet 

als „Allgemeines Wohngebiet“ (Kennziffer 1-3) bzw. als „Mischgebiet“ (Kennziffer 4) 

festgesetzt. Neben der Festsetzung des Maßes der Nutzung durch maximale 



Begründung zum Bebauungsplans „1. Änderung Otto-Wels-Straße 

Stadt Weiterstadt, Bauamt, Fachdienst Planung / Umwelt       10. Januar 2018   Seite 4 

Grundflächen (Kennziffer 1 und 3) bzw. eine Grundflächenzahl von 0,4 und einer 

Geschossflächenzahl von 0,8 (Kennziffer 2 und 4) bei ein- bis zweigeschossiger 

Bebauung wurde zusätzlich textlich die Erschließung der rückwärtigen Bebauung 

festgelegt. 

6.0 Beschreibung – Lage und Bestand 

Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich von Weiterstadt, westlich des alten 

Ortskerns in direkter Nähe zur Darmstädter Straße. Der Bestand ist geprägt durch eine 

dichte Altbebauung, die bereits vor Inkrafttreten des ursprünglichen Bebauungsplanes 

„Darmstädter Straße“ existierte. 

7.0 Planungskonzept / Planungsinhalte 

Die Anhebung der bisher rechtskräftigen Festsetzung des Maßes der Nutzung im Gebiet 

mit der Kennziffer 4 von GRZ 0,4 / GFZ 0,8 auf nunmehr GRZ 0,8 / GFZ 1,2 führt dazu, 

dass zukünftige Vorhaben auf den beiden selbständigen Grundstücksteilen des 

Baugebietes mit der Kennziffer 4 unabhängig voneinander beurteilt werden. 

Die Überschreitung der gemäß § 17 BauNVO in Mischgebieten zulässigen GRZ (0,6) auf 

einen Wert von 0,8 ist städtebaulich insbesondere deshalb vertretbar, da die 

Grundstücke im Baugebiet mit der Kennziffer 4 bereits seit Jahrzehnten in der 

bestehenden Form bebaut sind. Ein Rückbau des Bestandes ist städtebaulich nicht 

sinnvoll. Durch die Regelungen der Hessischen Bauordnung wird die in § 17 Abs. 2 

BauNVO geforderte Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 

8.0 Grünordnerische Belange 

Für den Bereich der Bebauungsplanaufstellung kann auf eine Auseinandersetzung mit 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsfrage (Bilanzierung) verzichtet werden. Wie oben 

ausgeführt, gelten durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „1. Änderung Otto-Wels-

Straße“ im beschleunigten Verfahren, Eingriffe als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 6 

BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

9.0 Umweltbericht 

Die Erstellung eines Umweltberichtes ist hier nicht erforderlich, da das Planverfahren für 

den Bebauungsplan „1. Änderung Otto-Wels-Straße“ nach den Vorschriften des 

§ 13 a BauGB erfolgt. 
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